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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. ob es aus den Gentechnikversuchen in Baden-Württemberg seit April 2008
neue Erkenntnisse gibt und wenn ja, welche, insbesondere was die Pollenauf-
nahme durch Honigbienen oder Wildinsekten aus einem Bt-Maisbestand in
Rheinstetten betrifft;

2. ob 2008 in der Umgebung der Wertprüfungen mit gentechnisch veränderten
Zuchtstämmen Untersuchungen auf mögliche GVO-Einträge in konventionelle
Kulturen und Böden, Honigbestände, Wildpflanzen … durchgeführt wurden,
wenn ja, mit welchen Ergebnissen, wenn nein, warum auch im fünften Jahr
nach den Untersuchungen aus dem Jahr 2004 keine derartigen Untersuchungen
durchgeführt wurden;

3. welche Ergebnisse für die Zukunft zu erhoffen oder zu erwarten sind, die nicht
aus Versuchen in angrenzenden Bundesländern ableitbar sind und die eine
Fortführung der Versuche in Baden-Württemberg begründen;

4. welche Freisetzungs- und welche Koexistenzversuche 2009 in Baden-Württem-
berg auf welchen Gemarkungen mit wie viel ha Versuchsflächen geplant sind; 

5. ob es im Rahmen der Freisetzungsversuche in Baden-Württemberg seit April
2008 sicherheitsrelevante Abweichungen vom erwarteten Verlauf gab und
wenn ja, welche;

6. welche Forschungsvorhaben ihr in Baden-Württemberg zum Einsatz von Gen-
technik in Sonderkulturen bekannt;

Antrag

der Abg. Dr. Bernd Murschel u. a. GRÜNE

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum

Neue Ergebnisse bei Anbauversuchen mit gentechnisch
veränderten Pflanzensorten in Baden-Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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7. ob in der Saison 2009 bei den geplanten Freisetzungs- und Koexistenzversu-
chen Untersuchungen zur Wirksamkeit der gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destabstände insbesondere zwischen 150 m bzw. 300 m sowie in fünf Kilo -
metern Abstand zu den Flächen mit gentechnisch veränderten Pflanzen vorge-
sehen sind;

8. wie sie die aktuelle Genehmigungssituation auf EU-Ebene im Falle weiterer
GVO-Maissorten, Raps, Zuckerrüben, Soja, Kartoffeln und anderen Pflanzen-
arten wie etwa Nelken einschätzt und wie sie sich in dieser Sache im nationalen
politischen Abstimmungsprozess und bei Stellungnahmen verhalten wird; 

9. wie nach ihrer Einschätzung weiterhin ein aktiver Schutz der Verbraucher und
Anwender im Hinblick auf die garantierte Wahlfreiheit zwischen gentechnik-
freien und gentechnikhaltigen Futter- und Lebensmitteln gewährleistet werden
soll, nachdem in der EG-Öko-VO die Anwendung des amtlichen Schwellen-
werts von 0,9 % für GVO-Verunreinigungen innerhalb einzelner Chargen fest-
geschrieben wurde;

II.

1. die 2009 bisher aus dem Standortregister ersichtlichen Freisetzungsversuche
und Wertprüfungen in Ladenburg und Rheinstetten zu unterlassen und die An-
meldungen zurückzunehmen bzw. auf deren Rücknahme hinzuwirken;

2. darüber hinaus an keinen sonstigen Standorten Freisetzungsversuche und Wert-
prüfungen durchzuführen oder zu begleiten;

3. gegenüber dem Bund und der Europäischen Union dafür einzutreten, dass die
Voraussetzungen für die rechtsverbindliche Erklärung von Kommunen, Land-
kreisen und Regionen zu gentechnikfreien Regionen geschaffen werden.

05. 02. 2009

Dr. Murschel, Lehmann, Oelmayer, Pix, Rastätter, Sckerl GRÜNE

B e g r ü n d u n g

Das Land Baden-Württemberg führt Gentechnikversuche an zwei Standorten durch
(Ladenburg und Rheinstetten-Forchheim). Begründet werden diese Versuche
 damit, eigenständige Forschungsergebnisse beispielsweise zur Frage der nötigen
Abstandsregelung gentechnisch veränderter Pflanzen zu anderen landwirtschaft -
lichen Kulturen erzielen und in die politische Diskussion einspeisen zu wollen.

Zwischenzeitlich ist die Frage der Abstandsregelung gesetzlich geregelt. Ver-
schiedene Forschungsergebnisse zeigen allerdings, dass Honigbienen weit größe-
re Entfernungen als die derzeit vorgeschriebenen Abstandsentfernungen zwischen
Feldern mit gentechnisch veränderten Pflanzen und konventionell bzw. ökolo-
gisch bewirtschafteten Kulturen (150 m bzw. 300 m) mitsamt Pollenfracht über-
fliegen. Auch werden Maispollen in höherem Maße von Honigbienen transpor-
tiert als früher angenommen.

Zahlreiche Regionen und Kreise haben sich in den letzten Jahren auch in Baden-
Württemberg auf der Basis freiwilliger Selbstverpflichtungen und eines breiten
gesellschaftlichen Konsenses zu gentechnikfreien Regionen erklärt.

Bisherige Versuche von Landwirten, Kreisen, Kommunen, Kirchen, Umwelt- und
Imkerverbänden und vielen anderen Einrichtungen und Personen, gentechnikfreie
Zonen einzurichten, wurden allerdings von der Landesregierung bisher mit unter-
schiedlichen Argumentationen, teils mit Hinweis auf EU-Recht, abgelehnt oder
erschwert.
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Die derzeit auch in Baden-Württemberg vorhandenen Beschlüsse der o. g. Gremien
und Organisationen besitzen zwar eine hohe symbolische und in Einzelfällen
(Vertragsbindungen für Grundstücke der öffentlichen Hand etc.) auch rechtliche
Wirkung, doch gibt es derzeit keine bzw. keine zufriedenstellenden gesetzlichen
Grundlagen, um gentechnikfreie Zonen rechtsverbindlich einzurichten.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 6. März 2009 Nr. Z(23)-0141.5 nimmt das Ministerium für
Ernährung und Ländlichen Raum im Einvernehmen mit dem Umweltministerium
zu dem Antrag wie folgt Stellung:

1. ob es aus den Gentechnikversuchen in Baden-Württemberg seit April 2008 neue
Erkenntnisse gibt und wenn ja, welche, insbesondere was die Pollenaufnahme
durch Honigbienen oder Wildinsekten aus einem Bt-Maisbestand in Rhein -
stetten betrifft;

Zu 1.:

Durch die Zerstörungen großer Teilflächen in den Koexistenzversuchen 2006 und
2007, über deren Ergebnisse das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
ausführlich in der Landtagsanfrage 14/2483 (Frage 2) berichtet hat, konnte die
Wirkung der Mantelsaat nicht mit ausreichender Sicherheit beurteilt werden. 

Mantelsaaten mit NGV-Mais (konventionelle Maissorte), die direkt an einen GV-
Maisbestand (gentechnisch veränderte Maissorte) angrenzen, sollen die Ausbrei-
tung des GV-Pollens verringern, indem sie zum einen als Barriere für den GV-
Pollen wirken und zum anderen die GV-Pollenwolke mit NGV-Pollen verdünnen.

Vor diesem Hintergrund wurde 2008 der Koexistenzversuch zur Prüfung der Wir-
kung einer Mantelsaat mit dem nachfolgend dargestellten Versuchsdesign ange-
legt:

Koexistenzversuch 2008 an der Außenstelle Rheinstetten-Forchheim des LTZ Augustenberg

*) Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist eingegangen.
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Die gentechnisch veränderte Sorte wurde quer zur Hauptwindrichtung ausgesät. Im
Abstand von 51 m wurde ein Maisbestand mit der gleichen (isogenen), jedoch nicht
gentechnisch veränderten Sorte etabliert. Die Fläche zwischen GV-Mais und NGV-
Mais wurde mit Kleegras bestellt. Direkt an den GV-Mais grenzte die Mantelsaat
mit NGV-Mais. Es wurden 3 Varianten (Mantelsaat 18 m breit, Mantelsaat 9 m
breit und keine Mantelsaat) geprüft. Die Varianten waren durch 30 m breite Hanf-
streifen voneinander getrennt. Insgesamt wurden 8 Bienenvölker im Versuch und in
einer Entfernung bis zu 1 km aufgestellt. Der Wind kam im Jahr 2008 während der
männlichen Maisblüte zu 76 % aus Süd bis West (12 % Süd, 47 % Südwest und 
17 % West) und somit zum überwiegenden Anteil aus der gewünschten Richtung.
Der Blühbeginn der GV-Maissorte und der NGV-Maissorte war gleichzeitig, wobei
bei der Mantelsaat ein etwas verzögertes Abblühen zu  beobachten war.

Ernteproben wurden bei der Mantelsaat an insgesamt 28 Erntepunkten und beim
NGV-Mais (Rezipient) an 80 Erntepunkten entnommen. 4 Erntepunkte im mittle-
ren Block des NGV-Mais (20 m, 30 m, 40 m und 50 m von den Stirnpflanzen ent-
fernt) wurden zerstört und konnten daher nicht beerntet werden. 

Die höchsten Auskreuzungsanteile sind wiederum in den Randpflanzen zu finden,
die dann im Feldinnern mit zunehmender Entfernung vom Rand sehr schnell (ex-
ponentiell) zurückgehen. 

Der durchschnittliche GVO-Anteil in den Körnern der Randpflanzen verringerte
sich von 9,5 % ohne Mantelsaat auf 8,2 % bei 9 m breiter Mantelsaat und auf 
7,8 % bei einer 18 m breiten Mantelsaat. Somit war ein Rückgang von 14 % bzw.
von 18 % gegenüber der Variante ohne Mantelsaat gegeben. 

Im Feldinnern nimmt der Auskreuzungsanteil mit zunehmender Entfernung vom
Rand bei den beiden Varianten mit Mantelsaat langsamer ab als ohne Mantelsaat. 

Der durchschnittliche GVO-Anteil in den Körnern der Randpflanzen betrug im
Mittel der Varianten 8,5 %. Er geht nach 5 m im Feldinnern auf einen mittleren
Wert von 0,9 % zurück. Dies bedeutet einen Rückgang des Auskreuzungsanteils
um 89 %. Daher hat die zunehmende Entfernung vom Rand einen wesentlich stär-
keren Effekt hinsichtlich Verringerung des GVO-Anteils als die Mantelsaat. 

Auch anhand des durchschnittlichen GVO-Anteils der Körner in der Gesamt-
fläche jeder Variante (siehe nachfolgende Darstellung) kann gezeigt werden, dass
die Mantelsaatvarianten keinen Vorteil gegenüber der Variante ohne Mantelsaat
haben. Die Körner der NGV-Fläche mit 9 m Mantelsaat weisen mit 0,7% GVO-
Anteil den selben Wert auf wie die der Variante ohne Mantelsaat. Die NGV-Kör-
ner mit 18 m Mantelsaat haben mit durchschnittlichen 0,8 % GVO-Anteil sogar
einen um 0,1 % höheren Wert.

GVO-Anteile (%) im Konturplot 2008 (Abb. erstellt von Julius-Kühn-Institut Braunschweig)
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An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse zur Mantelsaat auf
das gewählte Versuchsdesign zu beziehen sind und aufgrund der Einjährigkeit
 sowie ihres Bezuges auf den Standort Rheinstetten-Forchheim statistisch nicht ab-
gesichert werden können. Die in Baden-Württemberg erzielten Ergebnisse
 werden allerdings durch die in gleicher Weise angelegten Versuche (zwei aus-
wertbare Standorte) des Julius-Kühn-Institutes bestätigt.

Die ausführlichen Ergebnisse des Koexistenzversuches am Standort Rheinstetten-
Forchheim sind im Internet unter www.LTZ-Augustenberg.de abrufbar. 

Die Ergebnisse der Wertprüfungen mit gentechnisch veränderten Maissorten sind
beim Bundessortenamt, der für die im Rahmen der Sortenzulassung durchzu-
führenden Prüfungen zuständigen Bundesbehörde, zu erfragen.

2. ob 2008 in der Umgebung der Wertprüfungen mit gentechnisch veränderten
Zuchtstämmen Untersuchungen auf mögliche GVO-Einträge in konventionelle
Kulturen und Böden, Honigbestände, Wildpflanzen … durchgeführt wurden,
wenn ja, mit welchen Ergebnissen, wenn nein, warum auch im fünften Jahr
nach den Untersuchungen aus dem Jahr 2004 keine derartigen Untersuchun-
gen durchgeführt wurden;

Zu 2.:

In allen drei Versuchsjahren wurden mehrere Bienenvölker von der Landesanstalt
für Bienenkunde der Universität Hohenheim in und neben dem Koexistenzver-
such aufgestellt (siehe Drucksache 14/2483). Von den Bienen wurden Mais -
pollen, auch Pollen mit gentechnisch veränderten Anteilen, gesammelt und an die
Brut verfüttert. 2006 und 2007 konnten im Honig keine GVO-Anteile nachgewie-
sen werden. 2008 war ein schlechtes Honigjahr, die Bienenvölker hatten vom mit-
gebrachten Honig gelebt. Daher wurde von diesen Völkern kein Honig unter-
sucht. 

Imkern im Umkreis von GVO-Versuchsfeldern wurde angeboten, auf Kosten des
Landes Honigproben von ihren Völkern untersuchen zu lassen. Im Jahr 2008 wur-
den fünf Honigproben von privaten Imkern (Ladenburg drei, Rheinstetten-Forch-
heim zwei) mit jeweils negativem Befund untersucht. 

Der Nachbarbestand zur GVO-Wertprüfung in Ladenburg wurde beprobt. 2 Meter
im Feldinnern wurden GVO-Gehalte von 0,27 % gemessen, bereits ab  sieben Me-
ter im Feldinnern lagen die Werte bei unter 0,03 %.

Die Untersuchung des Einflusses von GVO auf Böden, Wildpflanzen und dergl.
ist Gegenstand der Biosicherheitsforschung. Die Ergebnisse werden unter
www.biosicherheit.de allgemeinverständlich der Öffentlichkeit bekannt gegeben.
Bei Wertprüfungen mit zum Anbau zugelassenen Events steht die Sortenleistung
und beim Koexistenzversuch der Schutz der konventionellen und ökologischen
Landwirtschaft im Vordergrund.

3. welche Ergebnisse für die Zukunft zu erhoffen oder zu erwarten sind, die nicht
aus Versuchen in angrenzenden Bundesländern ableitbar sind und die eine
Fortführung der Versuche in Baden-Württemberg begründen;

Zu 3.:

Mit der Beteiligung an den Koexistenzversuchen des Bundes in den Jahren 2006
bis 2008 kam das Land seiner Vorsorgepflicht nach, bestehende konventionelle
und ökologische Anbauverfahren zu schützen. Ohne unabhängige Forschung auf
diesem Gebiet können keine Regeln im Umgang mit gentechnisch veränderten
Pflanzen, die zum Anbau zugelassen sind, festgelegt werden. Das gemeinsam mit
dem Julius-Kühn-Institut in Braunschweig durchgeführte Forschungsvorhaben
hat wesentlich dazu beigetragen, dass in der Gentechnikpflanzenerzeugungsver-
ordnung vom April 2008 Mindestabstände zwischen gentechnisch verändertem
Mais sowie konventionell und ökologisch bewirtschafteten Nachbarfeldern von
150 m bzw. 300 m festgelegt wurden. Vor Anlage dieser Versuche wurden 50 m
Mindestabstand zwischen gentechnisch veränderten und konventionellen Mais-
sorten als ausreichend angesehen.
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Bisher wurde vermutet, dass Mantelsaaten mit konventionellen Maissorten, die
wie ein „Mantel“ ein Feld mit gentechnisch verändertem Mais umgeben, die Aus-
breitung von Pollen aus einem Feld mit gentechnisch verändertem Mais verrin-
gern, indem sie als biologische Barriere wirken. Deshalb wurden nach Absprache
mit dem Julius-Kühn-Institut im Jahr 2008 die Versuche um diese Frage erwei-
tert. Entgegen der Erwartungen war der durchschnittliche GVO-Anteil der Körner
in den konventionellen Nachbarflächen ohne und mit Mantelsaat praktisch gleich.
Eine Empfehlung, Mantelsaaten zum Schutz vor unerwünschtem Pollenflug anzu-
legen, kann aus diesen Ergebnissen nicht abgeleitet werden. Auch zwei weitere
Versuchsjahre zur Prüfung des Einflusses von Mantelsaaten, wie sie bei pflanzen-
baulichen Versuchen eigentlich üblich sind, hätten hier zu keiner anderen Emp-
fehlung geführt, sodass das Forschungsvorhaben nach drei Versuchsjahren mit
gesicherten Erkenntnissen zu einzuhaltenden Mindestabständen bei Mais und der
Verteilung der GVO-Gehalte im benachbarten konventionellen Maisfeld beendet
werden konnte. Vergleichbare Versuche wurden in angrenzenden Bundesländern
nicht angelegt.

4. welche Freisetzungs- und welche Koexistenzversuche 2009 in Baden-Württem-
berg auf welchen Gemarkungen mit wie viel ha Versuchsflächen geplant sind;

Zu 4.:

Zurzeit liegen für das Jahr 2009 in Baden-Württemberg insgesamt sechs Freiset-
zungsgenehmigungen nach dem Gentechnikgesetz (GenTG) an den beiden Stand -
orten Grünsfeld und Oberboihingen vor. Im vergangenen Jahr wurde von den Ge-
nehmigungen kein Gebrauch gemacht. Ob und an welchen Standorten im Jahr
2009 tatsächlich eine Freisetzung durchgeführt wird und wie groß die Freiset-
zungsflächen sein werden, ist bisher nicht bekannt, da die Aussaat vom Betreiber
erst drei Werktage vor Beginn mitgeteilt werden muss. Alle genannten Freiset-
zungsgenehmigungen betreffen gentechnisch veränderten Mais als Versuchs-
pflanze.

Im Zusammenhang mit den Koexistenzversuchen wird auf Frage 3 verwiesen.

5. ob es im Rahmen der Freisetzungsversuche in Baden-Württemberg seit April
2008 sicherheitsrelevante Abweichungen vom erwarteten Verlauf gab und
wenn ja, welche;

Zu 5.:

Im vergangenen Jahr wurde von den Freisetzungsgenehmigungen in Baden-Würt-
temberg kein Gebrauch gemacht.

6. welche Forschungsvorhaben ihr in Baden-Württemberg zum Einsatz von Gen-
technik in Sonderkulturen bekannt;

Zu 6.:

Die Universität Hohenheim, Institut für Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und
Populationsgenetik, führt das Forschungsprojekt „Apfelsorten und Unterlagen mit
Feuerbrandresistenz“ durch. Mit biotechnologischen Verfahren soll die Resistenz
gegenüber Feuerbrand erhöht werden. In einem weiteren Forschungsprojekt bear-
beitet das Institut die Arzneipflanze Hopfen mit biotechnologischen Methoden,
um die Produktion von natürlicherweise vorhandenen pharmakologisch wirk -
samen Inhaltsstoffen zu erhöhen. Die Ergebnisse der Forschungsvorhaben werden
in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert.
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7. ob in der Saison 2009 bei den geplanten Freisetzungs- und Koexistenzver -
suchen Untersuchungen zur Wirksamkeit der gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destabstände insbesondere zwischen 150 m bzw. 300 m sowie in fünf Kilo -
metern Abstand zu den Flächen mit gentechnisch veränderten Pflanzen vorge-
sehen sind;

Zu 7.:

Bei Freisetzungen gibt es keine gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände.
Diese werden vielmehr individuell im jeweiligen Genehmigungsbescheid des
Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit festgelegt. Die
Ein haltung der Genehmigungsvoraussetzungen wird vom Regierungspräsidium
Tübingen überwacht. Bisher sind jedoch keine Freisetzungsversuche bekannt, die
in der Saison 2009 durchgeführt werden sollen. 

Im Zusammenhang mit den Koexistenzversuchen wird auf Frage 3 verwiesen.

8. wie sie die aktuelle Genehmigungssituation auf EU-Ebene im Falle weiterer
GVO-Maissorten, Raps, Zuckerrüben, Soja, Kartoffeln und anderen Pflanzen-
arten wie etwa Nelken einschätzt und wie sie sich in dieser Sache im nationalen
politischen Abstimmungsprozess und bei Stellungnahmen verhalten wird;

Zu 8.:

Das Zulassungsverfahren für gentechnisch veränderte Lebensmittel und Futter-
mittel wurde in der Drucksache 14/23 (Frage 2) ausführlich beschrieben. Das
Land ist, mit Ausnahme der Überwachung der Einhaltung der Genehmigungsvor-
aussetzungen, nicht am Genehmigungsverfahren beteiligt. 

Aufgrund der im Zulassungsverfahren befindlichen GVO ist zu erwarten, dass
auch weiterhin Anträge auf Inverkehrbringen sowohl zum Zwecke des Imports als
auch des Anbaus bei der EFSA (Europäische Lebensmittelbehörde) eingehen und
diese nach Maßgabe der rechtlichen Vorgaben von der Kommission bearbeitet
und den Mitgliedstaaten zur Entscheidung vorgelegt werden.

9. wie nach ihrer Einschätzung weiterhin ein aktiver Schutz der Verbraucher und
Anwender im Hinblick auf die garantierte Wahlfreiheit zwischen gentechnik-
freien und gentechnikhaltigen Futter- und Lebensmitteln gewährleistet werden
soll, nachdem in der EG-Öko-VO die Anwendung des amtlichen Schwellen-
werts von 0,9 % für GVO-Verunreinigungen innerhalb einzelner Chargen fest-
geschrieben wurde;

Zu 9.:

Die Wahlfreiheit des Verbrauchers und des Landwirts beim Kauf von Lebensmit-
teln, Futtermitteln und von Saatgut kann insbesondere dadurch sichergestellt wer-
den, dass die Einhaltung der europäischen Kennzeichnungsvorschriften regel-
mäßig überprüft wird. Bei der Überwachung der Kennzeichnung erfolgt darüber
hinaus eine Prüfung auf das Vorhandensein von in der EU nicht zugelassenen
gentechnisch veränderten Konstrukten. 

Für die Untersuchungen auf GVO hat das Land zwei molekularbiologische
 Labore beim CVUA Freiburg (für Lebensmittel) und beim LTZ Augustenberg
(für Futtermittel und Saatgut) eingerichtet. Nachfolgend werden die Unter -
suchungsergebnisse der letzten Jahre zusammengefasst dargestellt.

In Europa gibt es keine Zulassungen zum Anbau von gentechnisch veränderten
Sojabohnen und gentechnisch verändertem Raps. Der Anbau von gentechnisch
verändertem Mais ist vernachlässigbar gering. Die im Rahmen der Futtermittel-
kontrolle und der Lebensmittelüberwachung festgestellten gentechnisch veränder-
ten Bestandteile entstammen Partien, die aus dem außereuropäischen Ausland im-
portiert wurden.
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a) Saatgut:

Die Saatgutuntersuchungen konzentrieren sich auf die beiden Kulturarten, bei
 denen weltweit gesehen gentechnisch veränderte Sorten im Anbau sind und die
gleichzeitig als Pflanzenart auch in Deutschland zum Anbau kommen, nämlich
Raps und Mais. Der Untersuchungsumfang wird mit den Überwachungsbehörden
anderer Bundesländer abgestimmt.

Von 2005 bis 2008 wurden 309 Maissaatgut-Proben untersucht. In 7 Proben wa-
ren GVO-Spuren (< 0,03 %) nachweisbar. Im Rapssaatgut, im Jahr 2008 neu ins
Untersuchungsprogramm aufgenommen, wurden in 57 Proben keine GVO-Spu-
ren festgestellt. 

b) Lebensmittel und Futtermittel:

Im Rahmen der amtlichen Futtermittelkontrolle und der Lebensmittelüberwa-
chung werden seit 2004 Futtermittel und Lebensmittel auf gentechnisch veränder-
te Organismen untersucht. Diese Kontrollen leiten sich ab aus den Anforderungen
der Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003. GVO, die in der EU nicht
abschließend geprüft und somit nicht zugelassen sind, dürfen in Lebensmitteln
und Futtermitteln nicht enthalten sein. 

Nach den genannten Verordnungen müssen Lebensmittel und Futtermittel, die
GVO enthalten, gekennzeichnet werden. Eine Kennzeichnung kann nur dann ent-
fallen, wenn der Anteil an GVO nicht höher ist als 0,9 % des Lebensmittels, des
Futtermittels oder einer Komponente und wenn der Hersteller gegenüber der
Behörde durch eigene Maßnahmen und Dokumente belegen kann, dass der fest-
gestellte Anteil zufällig oder technisch nicht zu vermeiden ist. Der Nachweis
 eines GVO-Anteils bis zu einer Größenordnung von 0,9 % löst also eine Bewer-
tung durch die Behörde aus, ob die vom Unternehmer getroffenen Maßnahmen
ausreichend erscheinen („technisch unvermeidbar“) oder ob mit diesem Anteil
durch den Unternehmer nicht gerechnet werden konnte („zufällig“). Somit erge-
ben sich Beanstandungen nicht immer unmittelbar aus einem Untersuchungs -
ergebnis.

Bereits seit dem Beginn der Untersuchungen liegt der Schwerpunkt der Unter -
suchungen bei Einzelfuttermitteln, insbesondere bei Produkten aus Soja und Mais.
Seit Einführung der Untersuchungen auf GVO in 2004 wurden in Baden-Würt-
temberg 662 Proben Futtermittel amtlich beprobt und untersucht. Nicht zugelas-
sene GVO wurden, mit Ausnahme des Nachweises von LL601 Reis, nicht nach-
gewiesen. 

Im Zeitraum von 2003 bis 2008 wurden insgesamt 3.064 Lebensmittelproben un-
tersucht. Die Schwerpunkte lagen auf Soja (984 Proben), Mais (892), Raps (234),
Rapshonig (147) und Reis (538). Positive Befunde fanden sich in 17 % der Pro-
ben, über der Kennzeichnungsschwelle lagen 0,7 % der Proben. In 35 Reisproben
wurden GVO-Bestandteile festgestellt. Gentechnisch veränderter Reis ist in Euro-
pa nicht zugelassen.

Wenn auch der europäische Gesetzgeber im Zusammenhang mit GVO-Schwel-
lenwerten nicht zwischen konventioneller und ökologischer Herkunft unterschei-
det, zeigen die Vergleichsergebnisse aus den Jahren 2003 bis 2007, dass bei Öko-
Ware der Anteil positiver Proben deutlich geringer ist im Vergleich zu konventio-
neller Ware.

c) Ernteproben:

In diesem Sonder-Untersuchungsprogramm des Landes werden die Proben beim
Landwirt oder beim Erfassungshandel gezogen. Da es in Baden-Württemberg
 keinen kommerziellen Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen gibt und da-
mit eine potenzielle Beeinträchtigung des Nachbarfeldes ausgeschlossen werden
kann, sind positive Ergebnisse im wesentlichen auf das verwendete Saatgut
zurückzuführen. Im Rahmen diese Programms wurden von 2003 bis 2008 17
 Soja-, 146 Mais- und 150 Rapsproben untersucht. Bei keiner Probe wurden GVO-
Gehalte über 0,9 % festgestellt. Spuren gentechnisch veränderter Bestandteile fan-
den sich in einer Soja- und in 13 Maisproben.
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Die Kontrollen werden unter Berücksichtigung der aktuellen rechtlichen Vorga-
ben im beschriebenen Umfang fortgesetzt.

II. 1. die 2009 bisher aus dem Standortregister ersichtlichen Freisetzungsver -
suche und Wertprüfungen in Ladenburg und Rheinstetten zu unterlassen und
die Anmeldungen zurückzunehmen bzw. auf deren Rücknahme hinzuwirken;

II. 2. darüber hinaus an keinen sonstigen Standorten Freisetzungsversuche und
Wertprüfungen durchzuführen oder zu begleiten;

Zu II. 1. und 2.:

Das Standortregister weist für 2009 keine Freisetzungsversuche in Baden-Würt-
temberg aus. Die Wertprüfungen als Teil des Sortenzulassungsverfahrens werden
vom Bundessortenamt verantwortet. Die angemeldeten Flächen befinden sich in
Landeseigentum (Rheinstetten-Forchheim) bzw. in Privateigentum (Ladenburg).

II. 3. gegenüber dem Bund und der Europäischen Union dafür einzutreten, dass
die Voraussetzungen für die rechtsverbindliche Erklärung von Kommunen,
Landkreisen und Regionen zu gentechnikfreien Regionen geschaffen werden.

Zu II. 3.:

Deutschland ist europarechtlich dazu verpflichtet, die Richtlinie 2001/18/EG (Frei -
setzungsrichtlinie) in nationales Recht umzusetzen. Die Gesetzgebungskompe-
tenz für das Gentechnikrecht liegt beim Bund, er hat mit der Verabschiedung des
Gentechnikgesetzes und der Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung in Be-
zug auf Koexistenzfragen davon abschließend Gebrauch gemacht. 

Darüber hinaus würde eine Ermächtigung zur Festsetzung kommunaler oder re-
gionaler gentechnikfreier Zonen – für die gegenwärtig auch keine rechtliche
Grundlage gegeben ist – zu einer wettbewerbsrechtlich problematischen Benach-
teiligung von Landwirten innerhalb der festgelegten Zonen führen. Dies ist nicht
der Fall, wenn, wie nach geltendem Recht vorgesehen, die Einschränkungen des
GVO-Anbaus auf der Grundlage objektiv nachvollziehbarer Kriterien, wie zum
Beispiel durch die Festlegung von Mindestabständen, erfolgen. 

Freiwillige gentechnikfreie Zonen werden vom Ministerium für Ernährung und
Ländlichen Raum für sinnvoll gehalten, wenn in einem abgeschlossenen, klein-
strukturierten Gebiet auf andere Weise eine Beeinträchtigung der Nachbarfelder
durch GVO-haltige Pollen nicht vermieden werden kann. 

Hauk

Minister für Ernährung und Ländlichen Raum



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


